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 Mag. Sonja Rincon 
 
 
Petition (61/PET) „Voller Schutz vor Hass & Diskriminierung"  
 
Sehr geehrter Herr Mag. Michalitsch, 
 
gemäß dem Beschluss, des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen vom 17.06.2021, 
übermitteln wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Petition 61/PET.  
 
Im Unternehmertum spiegeln sich die demographische Realitäten unserer Gesellschaft wider. 
Die Wirtschaftskammer Österreich lehnt daher, im Interesse ihrer Mitglieder, jegliche Form 
von Ausgrenzung und Diskriminierung ab.  
Gerade in der gezielten Förderung der Vielfalt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kundin-
nen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten liegt eine wesentliche Erfolgskompo-
nente. 
 
In der Arbeitswelt sind bereits sechs Merkmale geregelt, auf Grund derer niemand benachtei-
ligt werden darf: Geschlecht, Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung, Religion oder Weltan-
schauung und Behinderung.  
Beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum sind die Merkmale Geschlecht, Herkunft und 
Behinderung geschützt. 
Eine Ausdehnung dieser Merkmale auf weitere Bereiche (Alter, sexuelle Orientierung und Reli-
gion oder Weltanschauung) wird als „levelling up“ bezeichnet.  
 
Wir bekennen uns zur umfassenden Gesetzeslage und zum Grundgedanken, können aber dem 
levelling up aus folgenden Gründen nicht zustimmen: 
 

• EU-rechtlich nicht vorgesehen – kein golden plating 
 
Österreichs Gleichbehandlungsrecht ist bereits jetzt umfangreicher, als es das EU-Recht ver-
langt. Wir sind daher gegen ein weiteres Vorpreschen in diesem Bereich (golden plating). 
 

• Nicht im Regierungsprogramm enthalten 
 
Das aktuelle Regierungsprogramm sieht kein levelling up vor. Es besteht aktuell auch keine 
erkennbare Notwendigkeit für eine Ausdehnung.  
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• Keine Einschränkung der unternehmerischen Freiheit 
 
Die unternehmerische Freiheit ist in Artikel 16 der Grundrechtecharta verankert. Durch die 
Corona-Pandemie wurden sehr viele Betriebe durch Lockdowns oder ähnliche Maßnahmen ge-
schlossen oder erheblich eingeschränkt. Weitere rechtliche Einschränkungen durch eine Aus-
dehnung des Gleichbehandlungsrechts wären daher gerade jetzt kontraproduktiv und würden 
einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit und die Freiheit des Eigentums darstellen (Art. 
5 Staatsgrundgesetz).  
 

• Keine zusätzliche Bürokratie 
 
Das levelling up bedeutet für Betriebe mehr Bürokratie und zeitlichen und finanziellen Mehr-
aufwand, insbesondere durch eine Ausdehnung des Produktangebotes auf neue Kundenkreise 
oder zusätzliche Dokumentation von Sachverhalten, bei denen es zu einer Beschwerde kom-
men könnte. 
 

• Kein Handlungsbedarf 
 

Uns sind keine Missstände bekannt, die eine Erweiterung des Anti-Diskriminierungsrechts er-
forderlich machen würden.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Mag. Dr. Rolf Gleißner 
Abteilungsleiter 
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